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  Information 
zur Erhebung personenbezogener Daten durch die Stadt Lippstadt 
nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Fachbereich / Fachdienst Recht und Ordnung / Meldewesen – Melderegister 

 

Verantwortliche/r 
 
 
 

Stadt Lippstadt – Der Bürgermeister 
Ostwall 1, 59555 Lippstadt  
Telefon: 02941 980-0 

E-Mail: pressestelle@stadt-lippstadt.de 

Internet: www.lippstadt.de 

Datenschutzbeauftragte/r Kreis Soest - Der Datenschutzbeauftragte  
Hoher Weg 1-3, 59494 Soest 
Telefon: 02921 300 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@kreis-soest.de 

Zweck/e der Datenverarbeitung und 
wesentliche Rechtsgrundlagen 
 

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a), 
c), e) DSGVO in Verbindung mit 
§ 2 Bundesmeldegesetz (BMG) erhoben und verarbeitet. 
Die Meldebehörden haben die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich wohnhaften Personen (Einwohner) 
zu registrieren, um deren Identität und deren Wohnungen 
feststellen und nachweisen zu können. 
Die Meldebehörden führen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Melderegister. Diese enthalten Daten, die bei der 
betroffenen Person erhoben, von öffentlichen Stellen 
übermittelt oder sonst amtlich bekannt werden. 
Die Meldebehörden erteilen Melderegisterauskünfte, 
wirken nach Maßgabe des Bundesmeldegesetzes oder 
sonstiger Rechtsvorschriften bei der Durchführung von 
Aufgaben anderer öffentlicher Stellen mit und übermitteln 
Daten. 
Die Meldebehörden dürfen personenbezogene Daten, die 
im Melderegister gespeichert werden, nur nach Maßgabe 
des Bundesmeldegesetzes oder sonstiger 
Rechtsvorschriften erheben, verarbeiten oder nutzen. 
Daten nicht meldepflichtiger Personen dürfen nur erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, wenn eine Einwilligung 
vorliegt, die den Vorschriften des Datenschutzgesetzes 
des jeweiligen Landes entspricht. 

Empfänger / Kategorien von  
Empfängern der Daten 
 

 Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen 
im Inland (siehe § 2 Bundesdatenschutzgesetz), 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und 
Suchdienste aus dem Melderegister Daten 
übermitteln, oder Daten innerhalb der 
Verwaltungseinheit (Gemeinde) weitergeben, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer eigenen oder in der 
Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben 
erforderlich ist. 

 Privatpersonen und nichtöffentliche Stellen erhalten 
auf Antrag eine gebührenpflichtige Auskunft über 
einzelne personenbezogene Daten unter der 
Voraussetzung, dass die betroffene Person von der 
Meldebehörde aufgrund der Angaben des 
Antragstellers eindeutig identifiziert werden kann. Über 
eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter Personen 
können Privatpersonen und nichtöffentliche Stellen auf 
Antrag Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe (z.B. ein bestimmter Geburtsjahrgang) und 
über bestimmte personenbezogene Daten erteilt 
werden, wenn ein öffentliches Interesse festgestellt 
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werden kann. 

 Ausländische Stellen außerhalb der Europäischen 
Union werden nichtöffentlichen Stellen gleichgesetzt. 

 Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 
Wahlvorschlägen können im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene Meldedaten erhalten. 

 Mandatsträger, Presse und Rundfunk dürfen bei 
Alters- und Ehejubiläen die mit diesem besonderen 
Zweck in unmittelbarem Zusammenhang stehenden 
Daten erhalten.  

 Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke der 
Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern lediglich 
einzelne abschließend aufgezählte Daten aller 
volljährigen Einwohner von der Meldebehörde 
erhalten. 

 Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsgeber hat einen 
Anspruch auf Auskunft über die in seiner Wohnung 
gemeldeten Einwohner, soweit er ein rechtliches 
Interesse glaubhaft macht.  

 An öffentliche Stellen in anderen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union und des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) sowie an Organe und 
Einrichtungen der Europäischen Union oder der 
Europäischen Atomgemeinschaft ist eine 
Datenübermittlung im Rahmen von Tätigkeiten, die 
ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich 
des Rechts der Europäischen Union fallen, zulässig, 
soweit dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
Meldebehörde oder in der Zuständigkeit des 
Empfängers liegenden öffentlichen Aufgaben 
erforderlich ist. Voraussetzung für die Übermittlung 

       innerhalb des EWR ist, dass die EWR-Staaten den     
       Inhalt der Datenschutzgrundverordnung übernehmen. 

Dauer der Speicherung  
 

Die Aufbewahrung, Speicherung und Löschung von Daten 
sowie die Datenanbietung an Archive ist detailliert in §13 
bis § 16 des Bundesmeldegesetzes geregelt. 

Verpflichtung des Betroffenen zur 
Bereitstellung der Daten,  
Folgen bei Nichtbereitstellung 

Die meldepflichtige Person hat gem. § 25 
Bundesmeldegesetz auf Verlangen der Meldebehörde 
1. die zur ordnungsgemäßen Führung des 

Melderegisters erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 
2. die zum Nachweis der Angaben erforderlichen  

Unterlagen vorzulegen und 
3. persönlich bei der Meldebehörde zu erscheinen. 
Verstöße gegen die Mitwirkungsverpflichtung nach dem 
Bundesmeldegesetz werden als Ordnungswidrigkeiten mit 
Bußgeldern geahndet. 

Datenquelle/n 
 

Meldepflichtige Person, Eigentümer/Wohnungsgeber oder 
von diesem bevollmächtigte Person, Meldebehörden 
untereinander. 
Darüber hinaus können die Empfänger von Daten auch 
Datenquellen sein (siehe unter Punkt: Empfänger / 
Kategorien von Empfängern der Daten).  

Kategorien der 
personenbezogenen Daten  
 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Absatz 1 und 3 
speichern die Meldebehörden folgende Daten sowie die 
zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im 
Melderegister: 
1. Familienname, 
2. frühere Namen, 
3. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen   
    Vornamens, 
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4. Doktorgrad, 
5. Ordensname, Künstlername, 
6. Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im   
    Ausland auch den Staat, 
7. Geschlecht, 
8. keine Eintragung, 
9. zum gesetzlichen Vertreter 
a) Familienname, 
b) Vornamen, 
c) Doktorgrad, 
d) Anschrift, 
e) Geburtsdatum, 
f) Geschlecht, 
g) Sterbedatum sowie 
h) Auskunftssperren nach § 51 und bedingte  
    Sperrvermerke nach § 52, 
10. derzeitige Staatsangehörigkeiten, 
11. rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen    
      Religionsgesellschaft, 
12. derzeitige Anschriften, frühere Anschriften im  
      Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde sowie  
      Anschrift der letzten alleinigen Wohnung oder   
      Hauptwohnung und der letzten Nebenwohnungen  
      außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der  
      Meldebehörde, gekennzeichnet nach Haupt- und  
      Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland auch den  
      Staat und die letzte Anschrift im Inland, bei Wegzug in  
      das Ausland auch die Zuzugsanschrift im Ausland und  
      den Staat, 
13. Einzugsdatum, Auszugsdatum, Datum des letzten  
      Wegzugs aus einer Wohnung im Inland sowie Datum  
      des letzten Zuzugs aus dem Ausland, 
14. Familienstand, bei Verheirateten oder Personen, die e 
      eine Lebenspartnerschaft führen, zusätzlich Datum und   
      Ort der Eheschließung oder der Begründung der  
      Lebenspartnerschaft sowie bei Eheschließung oder  
      Begründung der Lebenspartnerschaft im Ausland auch  
      den Staat, 
15. zum Ehegatten oder Lebenspartner 
a) Familienname, 
b) Vornamen, 
c) Geburtsname, 
d) Doktorgrad, 
e) Geburtsdatum, 
f) Geschlecht, 
g) derzeitige Anschriften im Zuständigkeitsbereich der  
    Meldebehörde sowie Anschrift der letzten alleinigen  
    Wohnung oder Hauptwohnung außerhalb des   
    Zuständigkeitsbereichs der Meldebehörde, 
h) Sterbedatum sowie 
i) Auskunftssperren nach § 51 und bedingte   
   Sperrvermerke nach § 52, 
16. zu minderjährigen Kindern 
a) Familienname, 
b) Vornamen, 
c) Geburtsdatum, 
d) Geschlecht, 
e) Anschrift im Inland, 
f) Sterbedatum, 
g) Auskunftssperren nach § 51 und bedingte  
    Sperrvermerke nach § 52, 
17. Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum, letzter Tag  
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     der Gültigkeitsdauer und Seriennummer des  
     Personalausweises, vorläufigen Personalausweises  
     oder Ersatz-Personalausweises, des anerkannten und  
     gültigen Passes oder Passersatzpapiers sowie  
     Sperrkennwort und Sperrsumme des  
     Personalausweises, 
17a. die AZR-Nummer in den Fällen und nach Maßgabe  
        des § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 des AZR- 
        Gesetzes, übergangsweise die Seriennummer des  
        Ankunftsnachweises nach § 63a Absatz 1 Nummer  
        10 des Asylgesetzes, 
18. Auskunfts- und Übermittlungssperren, 
19. Sterbedatum und Sterbeort sowie bei Versterben im  
      Ausland auch den Staat. 
(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus 
speichern die Meldebehörden folgende Daten sowie die 
zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im 
Melderegister: 
1. für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und   
    Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene  
    die Tatsache, dass die betroffene Person 

a) von der Wahlberechtigung oder der Wählbarkeit  
ausgeschlossen ist, 

b) als Unionsbürger (§ 6 Absatz 3 Satz 1 des  
Europawahlgesetzes) bei der Wahl des 
Europäischen Parlaments von Amts wegen in ein 
Wählerverzeichnis im Inland einzutragen ist; 
ebenfalls zu speichern ist die Gebietskörperschaft 
oder der Wahlkreis im Herkunftsmitgliedstaat, wo 
die betroffene Person zuletzt in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen war, 

c) als im Ausland lebender Deutscher einen Hinweis  
auf Wahlen zum Deutschen Bundestag sowie auf 
Wahlen der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland 
erhält; ebenfalls ist nach Mitteilung durch die 
betroffene Person ihre derzeitige Anschrift im 
Ausland zu speichern, 

2. für das Verfahren zur Bildung und Anwendung der  
    elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39e  
    Absatz 2 Satz 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes 

a) die Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden  
Religionsgesellschaft sowie das Datum des 
Eintritts und Austritts, 

      b) den Familienstand, 
      c) das Datum der Begründung oder Auflösung der Ehe  
          oder Lebenspartnerschaft sowie 

d) die Identifikationsnummern oder die Vorläufigen 
Bearbeitungsmerkmale 

             aa) des Ehegatten oder Lebenspartners, 
             bb) der minderjährigen Kinder, die ihre alleinige   
                   Wohnung oder ihre Hauptwohnung im  
                   Zuständigkeitsbereich derselben  
                   Meldebehörde haben, 
3. für Zwecke nach § 139b Absatz 2 der Abgabenordnung 
    die Identifikationsnummer nach § 139b der  
    Abgabenordnung und bis zu deren Speicherung im   
    Melderegister das Vorläufige Bearbeitungsmerkmal  
    nach § 139b Absatz 6 Satz 2 der Abgabenordnung, 
4. für die Ausstellung von Pässen und Ausweisen 
    die Tatsache, dass Passversagungsgründe vorliegen,  
    ein Pass versagt oder entzogen oder eine Anordnung  
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    nach § 6 Absatz 7, § 6a Absatz 1 oder § 6a Absatz 2  
    des Personalausweisgesetzes getroffen worden ist, 
5. für staatsangehörigkeitsrechtliche Verfahren 
    die Tatsache, dass die deutsche Staatsangehörigkeit  
    nach § 4 Absatz 3 oder § 40b des  
    Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben wurde und  
    nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ein Verlust  
    der deutschen Staatsangehörigkeit eintreten kann, 
6. für Zwecke der Suchdienste 
    die Anschrift vom 1. September 1939 derjenigen  
    Einwohner, die aus den in § 1 Absatz 2 Nummer 3 des  
    Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten  
    stammen, 
7. für waffenrechtliche Verfahren 
    die Tatsache, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis    
    erteilt worden ist, sowie die Behörde, die diese Tatsache   
    mitteilt, mit Angabe des Datums, an dem die  
    waffenrechtliche Erlaubnis erstmals erteilt worden ist, 
8. für sprengstoffrechtliche Verfahren 
    die Tatsache, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis   
    oder ein Befähigungsschein nach § 20 des   
    Sprengstoffgesetzes erteilt worden ist, sowie die  
    Behörde, die diese Tatsache mitteilt, mit Angabe des    
    Datums der erstmaligen Erteilung, 
9. zur Beantwortung von Aufenthaltsanfragen anderer       
    Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen, wenn der    
    Einwohner die Wohnung aufgegeben hat und der  
    Meldebehörde eine neue Wohnung nicht bekannt ist, 
    das Ersuchen um Datenübermittlung mit dem Datum der    
    Anfrage und der Angabe der anfragenden Stelle für die  
    Dauer von bis zu zwei Jahren, 
10. für die Prüfung, ob die von der meldepflichtigen Person   
      gemachten Angaben richtig sind, und zur  
      Gewährleistung der Auskunftsrechte in § 19 Absatz 1   
      Satz 3 und § 50 Absatz 4 den Namen und die Anschrift   
      des Eigentümers der Wohnung und, wenn dieser nicht  
      selbst Wohnungsgeber ist, den Namen des  
      Eigentümers der Wohnung sowie den Namen und die  
      Anschrift des Wohnungsgebers, 
11. im Spannungs- oder Verteidigungsfall für die  
      Wehrerfassung die Tatsache, dass ein Einwohner  
      bereits vor der Erfassung seines Jahrganges erfasst  
      worden ist. 

Übertragung der 
personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder an eine 
internationale Organisation 

§ 35 Bundesmeldegesetz regelt die Datenübermittlung an 
1. öffentliche Stellen in anderen Mitgliedstaaten der   
      Europäischen Union, 
2. öffentliche Stellen in anderen Vertragsstaaten des  

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
3. Organe und Einrichtungen der Europäischen Union  

oder 
4. Organe und Einrichtungen der Europäischen 

Atomgemeinschaft. 
§ 43 Bundesmeldegesetz regelt die Datenübermittlung an 
Suchdienste zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen 
Aufgaben 

Betroffenenrechte 
(Artikel 15 - 18, 20, 21, 77 DSGVO) 
 
 
 
 

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die 
gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
• Recht auf Auskunft 
• Recht auf Berichtigung 
• Recht auf Löschung 
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 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
• Recht auf Widerspruch 
• Recht auf Datenübertragbarkeit 
• Recht eine erteilte Einwilligung jederzeit zu 
             widerrufen 
• Recht auf Beschwerde bei einer  
             Aufsichtsbehörde 

Zuständige  
Aufsichtsbehörde 
 
 
 

Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI) 
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 384240 
Telefax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: https://www.ldi.nrw.de/ 
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